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Entwicklung und Einführung weiterführender beruflicher Qualifikationen
  

Inhalt
 

Bundesgesetz über die höhere berufliche Bildung (HBB-Gesetz)
    

Hauptgesichtspunkte des Entwurfs
 
Das geplante neue Bundesgesetz zur Einrichtung der höheren beruflichen Bildung soll einen
formalen (gesetzlich eingerichteten) qualitätsorientierten Rahmen bereitstellen, um die
Höherqualifikation am Arbeitsmarkt praxisorientiert und entsprechend den Anforderungen der
betroffenen Branchen systemisch zu unterstützen. Ziel ist es, Fachkräfte in inhaltlicher
Anknüpfung an ihre berufliche Erstausbildung oder bereits erworbene Berufspraxis nach
transparenten Kriterien, evidenzbasiert und tätigkeitsbezogen weiterzubilden. 
Durch die Anknüpfung an die Qualifizierungsniveaus ab Stufe 5 des Nationalen
Qualifikationsrahmens (NQR) und damit des Europäischen Qualifikationsrahmens (EQR) sollen
höhere berufspraktische Qualifikationen auch international vergleichbarer werden. Das würde u.a.
bei internationalen Auftragsvergaben eine verbesserte Darstellung des Qualifikationsniveaus der
zum Einsatz kommenden Fachkräfte österreichischer Unternehmen ermöglichen. 
 
Im Kontext des lebensbegleitenden Lernens soll jenen rund 1,6 Mio.
Österreichinnen/Österreichern zwischen 25 und 64, die eine abgeschlossene Lehre als höchsten
Bildungsabschluss aufweisen, und jenen ca. 870.000 Personen, die nach dem
Pflichtschulabschluss eine mehrjährige berufliche Erfahrung erworben haben, auf
berufspraktischen Weg ein formaler Bildungsabschluss und, damit verbunden, gesellschaftliche
Anerkennung ermöglicht werden. Gleichzeitig soll damit in vielen Berufsfeldern eine durchgängige
Weiterbildungsperspektive mit formalen Bildungsabschlüssen geschaffen und die Wahl für einen
Lehrberuf oder eine berufliche Ausbildung attraktiver werden.   
 
Fachkräfte sollen v.a. dadurch profitieren, indem sie ihre berufliche Handlungskompetenz und ihr
Know-How individuell erweitern können. HBB-Qualifikationen sollen somit auch die Vorbereitung
berufstätiger Personen auf Leitungsaufgaben und spezialisierte fachliche Tätigkeiten in den
Unternehmen unterstützen. Als neues Segment im österreichischen Bildungssystem sollen
Qualifikationen der höheren beruflichen Bildung nach diesem Bundesgesetz ein berufspraktisches
Angebot der beruflichen Weiterbildung für praxisorientierte Lerntypen im Arbeitsleben bieten. 
 
Um die neuen Bildungsangebote nachhaltig zu gestalten und im jeweiligen Branchenumfeld breite
Akzeptanz zu gewährleisten, sollen bei der Entwicklung der Qualifikationsstandards
Expertinnen/Experten der jeweiligen Berufe und Branchen, die Sozialpartner und die
Berufsbildungsforschung eingebunden werden. Qualifikationen, die aufgrund des neuen
Gesetztes eingerichtet werden, sollen auf die unmittelbare berufliche Anwendung fokussieren. Im
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Unterschied zu den Bestimmungen zu den Zielen und leitenden Grundsätzen der
Fachhochschulen sollen HBB-Qualifikationen kein wissenschaftlich orientierter Bildungsweg,
sondern aufgrund nachgewiesener Evidenz nachgefragte Kompetenzen, die zur unmittelbaren
Berufsausübung erforderlich sind, zugrunde liegen. Die Vermittlung von HBBQualifikationen
erfolgt nicht im hochschulischen Kontext und nicht auf Grundlage der Regelungen für den
Europäischen Hochschulraum (Bologna-Prozess / Dublin-Deskriptoren), sondern überwiegend in
der betrieblichen Praxis und durch ergänzende fachspezifische Ausbildungsangebote der
beruflichen Erwachsenenbildung.
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